
Informationen zur SCHÜLERBEFÖRDERUNG    Stand: 9.8.10 

 
Wer ist für die Schülerbeförderung zuständig? 
Zuständig ist der Landkreis Stade (tel. 04141/ 12 -0 ).  

 

Wo können Sie Informationen bezüglich der Schülerbeförderung im Internet abrufen? 
Sie finden alles Wissenswerte auf der Homepage des Landkreises Stade www.landkreis-

stade.de (> Familie & Bildung > Schule & Beruf > Schülerbeförderung) 

 

Von welcher Bushaltestelle fahren die IGS-Schüler ab? 
Unsere Schüler fahren alle in der Regel von der Bushaltestelle BEETHOVENSTRASSE ab.  
(Weitere mögliche Bushaltestellen, um zur Schule zu kommen oder abzufahren sind die 

Bergstraße bzw. die Schützenstraße, diese liegen allerdings nicht ganz so schulnah. Die 

Ankunfts- und Abfahrtzeiten entnehmen Sie bitte den Fahrplänen.) 

 

Werden spezielle Schul-Busse für die Beförderung eingesetzt? 
Nein. Die Schüler werden mit Linienbussen der KVG befördert.  

 

Wo können die Fahrpläne eingesehen werden? 
Die Fahrpläne für alle Linienbusse findet man unter www.fahrplanbuch.de 
 

Welche Linien kommen für die Beförderung der IGS-Schüler in Frage? 
Folgende Linien kommen für die Beförderung der Schüler in Frage: 

 

LINIE: BEREICH: 
2001 Haddorf 

2002 Schweden-Viertel 

2003 Ottenbeck 

2004 Campe/ Sachsenviertel 

2005 Thun 

2008 Altländer Viertel 

2009 Wiepenkathen 

2017 Stadersand, Schölisch, Stadermoor 

2025 Drochtersen, Bützfleth 

2029 Hagen 

2037 Aschhorner Moor 

 

Fahren die Busse direkt zur Schule durch? 
In der Regel nicht. Die meisten Schüler müssen am Bahnhof umsteigen. 

Nur die Linien 2001, 2008, 2009 und 2017 fahren direkt zur Bushaltestelle Beethovenstraße. Für 

diese Linien hat die KVG die Fahrzeiten an die neue Schulsituation angepasst (Siehe gültige 

Fahrpläne ab 05.08.2010). 

 
Umsteigeort ist  in der Regel der Bahnhof . 

Zur ersten Stunde  ist die Weiterfahrt mit der 

*Linie 2008, am Bussteig 9 , Abfahrtszeiten:  7.18 Uhr und 7.23 Uhr. 

 oder der 

*Linie 2009, am Bussteig 9, Abfahrtszeiten: 7.28 Uhr und 7.43 Uhr 

  möglich. 

 

Wann können die Schüler nach der 5. Stunde (endet um 12.35 Uhr) ab der Haltestelle 
Beethovenstraße Richtung Bahnhof fahren? 
Linie 2009: Abfahrtszeiten:           12.47    Uhr 

13.02 Uhr 
13.17    Uhr  ... immer weiter im 15 Min.-Takt 

             



Wann können die Schüler nach der Mittagspause (endet um 13.20 Uhr) abfahren? 
Linie 2008: Abfahrtszeit: 13.28 Uhr. 

Linie 2009: Abfahrtszeit: 13.32 Uhr und immer weiter im 15 Min.-Takt. 

 

Wann können die Schüler nach dem Nachmittagsunterricht (endet um 14.50 Uhr) einen Bus 
bekommen? 
Linie 2008: Abfahrtszeit: 15.00 Uhr. 

Linie 2009: Abfahrtszeit: 15.02 Uhr und immer weiter im 15-Min.-Takt. 

 

Wann können die Schüler nach der Nachmittags-OAse (endet um 15.30 Uhr) Richtung 
Bahnhof fahren? 
Linie 2008: Abfahrtszeit: 15.45 Uhr. 

Linie 2009: Abfahrtszeit: 16.02 Uhr  und immer weiter im 15-Min.-Takt. 

 

Der Landkreis und die KVG bitten darum, dass sich die Schüler nicht alle in den erstmöglichen 

Bus „quetschen“, sondern die nächste Fahrtmöglichkeit abwarten, wenn sie sehen, dass ein 

Bus übervoll ist. Sollten sich zu bestimmten Fahrtzeiten solche Situationen häufen, bitten wir um 

Rückmeldung, damit wir uns mit dem Landkreis in Verbindung setzen und gemeinsam an der 

Lösung des Problems arbeiten können. 

 

Können die Schüler ihre Fahrkarten auch am Nachmittag/ Abend oder am Wochenende 
benutzen? 
Die Schüler können ihre Fahrausweise auch am Nachmittag/ Abend oder am Wochenende 

im Rahmen des jeweiligen örtlichen Geltungsbereiches nutzen, d.h. Fahrkarten mit 

Geltungsbereich 809 dürfen nur in der Zone 809 genutzt werden (das entspricht in etwa dem 

Stadtgebiet Stade), Fahrkarten mit dem Geltungsbereich Landkreis Stade können 

dementsprechend innerhalb des Kreisgebietes Stade genutzt werden. Details entnehmen Sie 

bitte dem HVV-Tarif. Die Schüler können zu ihren Fahrkarten Ergänzungsfahrausweise auf 

eigene Kosten erwerben, wenn sie z.B. in ihrer Freizeit nach Hamburg fahren wollen. 

Genaueres dazu siehe ebenfalls HVV-Tarif (www.hvv.de). 

 

Was machen Sie, wenn Ihr Kind seinen Fahrausweis verliert oder wenn die Fahrkarte 
unbrauchbar wird? 
Das Kind meldet den Verlust oder die Unbrauchbarkeit bitte SOFORT im Sekretariat und lässt 

sich dort von Frau Missal einen Ersatzfahrkarten-Antrag geben, den Sie zu Hause ausfüllen und 

wieder an die Schule zurückgeben.  

Die Ausstellung einer Ersatzfahrkarte ist kostenpflichtig ( z.Zt.10 Euro!). 

Während der Zeit ohne Schülerfahrausweis muss Ihr Kind Einzelfahrkarten lösen. Die Kosten für 

die Einzelfahrkarten werden erstattet,  wenn diese mit einem Erstattungs-Antrag eingereicht 

werden. 

 


